
Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenverordnung (WoFlV) 
 
Objekt:  Kreuzweg 2 63456 Hanau 
  Einfamilienhaus  
 
Datum:  05.01.2026 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Berechnungsgrundlage ist die aktuelle Wohnflächenverordnung 
** Anrechnung der Raumteile 
Raumteile mit einer Höhe von weniger als 1 Meter: keine Anrechnung 
Raumteile mit einer Höhe über 1 Meter aber unter 2 Meter: 50% Anrechnung 
Raumteile mit einer Höhe von über 2 Meter: volle Anrechnung 
*** Bei der Berechnung sind keine baurechtlichen Genehmigungen geprüft. Programmbedingt kann es 
zu Abweichungen kommen.  
 
Die ermittelte Wohnfläche (analog Wohnflächenverordnung – WoFlV) beträgt 137,23 qm. 
 

 

**** Die zu Wohnzwecken ausgebauten Räumlichkeiten im Dachgeschoss der Immobilie verfügen nicht 

über die Mindestanforderungen für Belüftung & Beleuchtung der Hessischen Bauordnung HBO. Die 

Rohbaumaße der Fensteröffnungen umfassen weniger als ein Achtel der Netto-Raumflächen der 

Räume. 

Obwohl diese Räume als Wohnbereich gut nutzbar sind, sind sie keine Wohnfläche analog der 
Wohnflächenverordnung. Dieser wohnnutzbare Bereich hat eine Fläche von ca. 44 qm, wobei 

entsprechend die Bereiche über 2 m zu 100% und zwischen 1-2 m zu 50 % angerechnet sind.  

 
 
 

                                                                                  
    

Nidderau, 07.01.2026      Denis Wochner 


